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Textliche Festsetzung zum Bebauungsplan Nr. 600 -Torgaustraße- 
 

 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 

 
Auf den Verkehrsgrünflächen ist je ein großkroniger, heimischer Laubbaum mit einem 

Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen. Zum Schutz der Bäume sind mindestens 2 m 

breite und mind. 6 m² große Baumscheiben mit einem Volumen an durchwurzelbarem Boden 

von mind. 12 m³ anzulegen. Die Baumscheiben sind durch geeignete Maßnahmen wie z. B. 

die Bepflanzung mit bodendeckendem Kleingehölz oder Stauden vor Oberflächenver-

dichtung zu schützen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, Ausfälle sind zu ersetzen. 

 

 

Kennzeichnung 
 

Bergbau (gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB) 

 

Der gesamte Planbereich gehört zu den Gebieten, unter denen der Bergbau umging und 

zum Anpassungsbereich gemäß § 110 Bundesberggesetz vom 13.08.1980. Bei einer 

Bebauung des Gebietes sind möglicherweise besondere Sicherungsmaßnahmen erforderlich 

(Richtlinie für die Ausführung von Bauten im Einflussbereich des untertägigen Bergbaus 

gemäß Runderlass des Ministers für Landesplanung, Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten 

vom 10.09.1963 – II B 2-2796 Nr. 1435/62, veröffentlicht im Ministerialblatt für das Land 

NRW Nr. 127 vom 08.10.1963). Bauherren werden gebeten Kontakt mit der RAG 

Aktiengesellschaft in Herne aufzunehmen. 
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